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Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 



Allgemeine Informationen Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Die Belange folgender Beteiligter sind nicht berührt:

Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg

GASCADE Gastransport Gmbh

Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R.

PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH

Thyssengas GmbH

Nord-West-Oelleitung GmbH

Ruhrbahn

Polizeipräsidium Essen - Direktion Verkehr - Führungsstelle

Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland - Abtei
Brauweiler

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH - Abteilung GW(L)/Wegerecht
und Leitungssicherung

Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale Wirtschaftsförderung

Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung - Leitungen Bestandssicherung

RWW GmbH - Netze

IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr

IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Amt 37 - Berufsfeuerwehr

Meine Belange sind berührt.
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Die Hinweise zu Zufahrten/ Aufstell- und Bewegungsflächen sowie zu erforderlichen

vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzmaßnahmen wurden im Rahmen der

zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigt und zusätzlich als Hinweis

im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen. Sie werden im Rahmen des

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
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Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb

Meine Belange sind berührt.

Ihr Zeichen: 61.3-93.24. - H 20

Mein Zeichen: 31.130/2501/2020

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Schulte-Tockhaus,

 

mit Ihrem Schreiben vom 28.05.2020 bitten Sie zu dem im Betreff genannten
Verfahren um Stellungnahme. Den entsprechenden Text des Geologischen Dienstes
erhalten Sie hiermit in digitaler Form als Anlage. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

 

 

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Christian Dieck
Fachbereich 31 – Geologie, Rohstoffe, Untergrundnutzung

Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
Tel. +49 2151 897 499
christian.dieck@gd.nrw.de
https://www.gd.nrw.de

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: 
https://www.gd.nrw.de/gd_datenschutz.htm
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Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wurde gefolgt. Die Hinweise zum Baugrund wurden zur Kenntnis genommen

und in die Begründung mit Umweltbericht sowie als Hinweis im Anschluss an die textlichen

Festsetzungen aufgenommen.

Dem Hinweis zur Beteiligung der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Energie und Bergbau

in NRW wurde gefolgt. Von dort erging der Hinweis, dass das Plangebiet über dem auf

Eisenstein verliehenen, inzwischen erloschenem Bergwerksfeld „Eisenstein“ liegt. Nach den

dort vorliegenden Erkenntnissen hat Bergbau im Plangebiet nicht stattgefunden, mit

bergbaulichen Einwirkungen ist danach nicht zu rechnen. Die fortschreitende Auswertung und

Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können jedoch zur Folge

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf

den geprüften Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und

Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernommen werden.

Ein entsprechender Hinweis erfolgte im Anschluss an die textlichen Festsetzungen.
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medl GmbH Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von medl GmbH

Meine Belange sind berührt.
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medl GmbH Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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medl GmbH Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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medl GmbH Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die vorhandene Gasleitung befindet sich

unverändert in der in der öffentlichen Verkehrsfläche des Oesterwindweges, hiervon zweigen

jeweils die Hausanschlussleitungen ab. Der Oesterwindweg wird unverändert in seiner

heutigen Dimensionierung planungsrechtlich gesichert.

Die Sicherstellung der Anbindung der privaten Anliegergrundstücke im Reinen Wohngebiet

WR1 an die öffentliche Verkehrsfläche Oesterwindweg und somit die Regelung der zukünftigen

Nutzungsansprüche an der privaten Erschließung werden durch ein Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der Grundstücke und der öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger

geregelt. Auch die Anbindung der privaten Hausanschlussleitung der Gebäude Steinknappen

37 a) bis c) – nördlich außerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes - an den

vorhandenen öffentlichen Übergabeschacht wird hierdurch geregelt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22

Meine Belange sind berührt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Empfehlung wurde gefolgt. Im Anschluss an die textlichen Festsetzungen wurde ein

entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.

04.01.2023 Seite 18/64



Landschaftsverband Rheinland - Amt für Bodendenkm Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Landschaftsverband Rheinland - Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland
Meine Belange sind berührt.
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Bodendenkm Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Bodendenkm Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Bodendenkm Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Dem Hinweis wurde gefolgt. Im Anschluss an die textlichen Festsetzungen wurde unter

Hinweise u.a. auf die Meldepflicht sowie auf das Veränderungsverbot bei der Entdeckung von

Bodendenkmälern hingewiesen.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Meine Belange sind berührt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Seitens der Dezernate 25, 33, 51, 52, 53.1 und 54 sind keine Hinweise eingegangen, so dass

hier keine Stellungnahme erforderlich ist. 

Den Hinweisen des Dezernates 26 wurde gefolgt. Im Anschluss an die textlichen

Festsetzungen wird unter Nachrichtliche Übernahme auf die luftverkehrsrechtliche

Genehmigungsnotwendigkeit von Bauvorhaben und Bauhilfsanlagen durch die

Luftfahrtbehörde verwiesen, die eine Höhe von 149,0 m über NHN überschreiten. Unter

Hinweise wird auf die Geräuschbelastung durch Fluglärm des Gebietes auch durch die

nahegelegene Platzrunde des Verkehrslandeplatzes Essen-Mülheim und der damit

einhergehenden großen Zahl von Überflügen verwiesen.

Dem Hinweis des Dezernates 35 wurde gefolgt und die drei genannten öffentlichen Behörden

hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange beteiligt.
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MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Logis Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Logistik

Meine Belange sind berührt.

Bei einer zukünftigen Veränderung, muss am Ende des Schultenberges eine
Wendemöglichkeit geschaffen werden. Die aktuelle Situation entspricht nicht mehr
den gesetzlichen Anforderungen an eine gefahrlose Abfallentsorgung.

Ansonsten haben wir keine Anmerkungen.
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MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Logis Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Forderung der MEG kann nicht gefolgt werden. Das Plangebiet des Bebauungsplanes

„Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ wurde zwischen der Aufstellung und der Auslegung

verkleinert. Westlich bzw. nordwestlich des von der Straße Schultenberg abzweigenden

Fußweges grenzen unmittelbar ein Landschaftsschutzgebiet sowie ein Geschützter

Landschaftsbestandteil an, u.a. für diese Bereiche gibt es kein städtebauliches

Planungserfordernis – beide Bereiche stehen für bauliche Entwicklungen nicht zur Verfügung.

Insofern wird die Straße Schultenberg sowie die westlich angrenzenden Grundstücke nicht

mehr durch den Geltungsbereich des laufenden Bauleitplanverfahrens erfasst, die aktuelle

Erschließungssituation wird planungsrechtlich nicht verändert, die Erschließung der

Grundstücke ist gesichert.
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Ruhrgebiet

Meine Belange sind berührt.

Wald wird überplant -> Entweder als Wald festsetzen oder durch Erstaufforstung von
doppelter Größe kompensieren

Gefahrenhinweis - Nähe zum Wald, Kostenübernahme oder Übernahme der
Verkehrssicherungspflich oder zivirechtliche Einigung mit Waldeigentümer
erforderlich
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 

Das Plangebiet wurde zwischen der Aufstellung und der Auslegung des Bebauungsplanes

„Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ so verkleinert, dass im Westen u.a. sowohl das

Landschaftsschutzgebiet, der Geschützte Landschaftsbestandteil als auch die in dem Bereich

als „Wald“ bewerteten Flächen sich außerhalb des Geltungsbereichs befinden. Im

Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nunmehr eine einzige Fläche die als

„Wald“ bewertet wurde (hier: Flurstück 441) – im Bebauungsplan erfolgt eine entsprechende

Festsetzung. Sie wird als Waldrand ohne Bäume 1. Ordnung entwickelt. Eingriffe in den Wald

auch auf Grundlage einer erhöhten Verkehrssicherungspflicht sind zu vermeiden. Hierzu

wurden entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Da

hierüberhinaus keine Inanspruchnahme dieser Fläche erfolgt, wird keine Bilanzierung

aufgestellt; eine Kompensation bzw. Ersatzaufforstung ist nicht erforderlich. Die übrigen als

„Wald“ bewerteten Flächen befinden sich unmittelbar nordwestlich angrenzend außerhalb des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes und werden somit durch das laufende

Bauleitplanverfahren planerisch nicht erfasst. Unabhängig hiervon wurde sowohl im

Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) als auch im Umweltbericht als Teil B der

Begründung des Bebauungsplanes „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ jeweils ein

eigenes Kapitel „Wald“ erstellt, in welchem die Belange der örtlichen Situation umfassend

betrachtet wurden.

Der Empfehlung auf 30 m Sicherheitsabstand zum Waldrand kann so nicht gefolgt werden.

Der Bebauungsplan „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ überplant einen Teilbereich des

rechtskräftigen Bebauungsplanes „Mendener Straße/ Steinknappen – H 5“ sowie den

rechtskräftigen Bebauungsplan „Oesterwindweg – H 13“. Ziel des laufenden

Bauleitplanverfahrens ist es, insbesondere eine Höhenbeschränkung über Normalhöhennull

(NHN) sowie die maximale Zahl der Wohnungen/ Wohngebäude planungsrechtlich zu sichern.

Die übrigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen beider rechtskräftiger

Bebauungspläne bleiben von der Neuaufstellung nahezu unberührt. Dies beinhaltet

insbesondere auch die derzeit rechtlich zulässige Distanz zwischen überbaubarer Fläche

einerseits und außerhalb des Geltungsbereiches der Bauleitplanverfahren angrenzender

Waldfläche andererseits. Analog den bereits ursprünglich im Bebauungsplan „Oesterwindweg

– H 13“ getroffenen Festsetzungen erfolgt auch im laufenden Bauleitplanverfahren die

zeichnerische und textliche Kennzeichnung des Bereiches, innerhalb dessen für die Bebauung

besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Weiterhin erfolgt analog der

ursprünglichen Festsetzung auch im Bebauungsplan „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“

die Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen – innerhalb dieser Flächen sind u.a.

bauliche Anlagen etc. unzulässig. Parallel der außerhalb des Geltungsbereiches des

laufenden Bauleitplanverfahrens liegenden Waldfläche beträgt die Tiefe dieser Bindungs- und

Erhaltungsfläche mindestens 10 m (analog der rechtskräftigen Festsetzung). Entsprechend
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

den Vorgaben des LBP erfolgt im laufenden Bauleitplanverfahren darüber hinaus noch eine

Unterteilung in zwei streifenartige Teilbereiche:

a. Zusammenhängender Gehölzbestand mit Strauch- und Baumschicht in den mit

stärkeren Gehölzen bestandenen Flächenteilen (u.a. Übergang zum Hangwald im

Norden) – Teilbereich U 1 und
b. Wiese mit lockerem Baumbestand und Baumgruppen (begleitend zu a)) – Teilbereich

U 2.

Auch im Bereich des Flurstücks 856, derzeit nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen

Bebauungsplanes liegend und somit nach § 34 BauGB zu beurteilen, wird der Abstand der

möglichen Gebäudekante zum Wald gegenüber der Bestandssituation nicht verringert. 

Der ausgesprochenen Bitte, den Eigentümer des angrenzenden Waldgrundstücks im Rahmen

des Bebauungsplanverfahrens gemäß § 74 BauO NRW als Angrenzer zu beteiligen, wird im

Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanes nachgekommen. Ein

Bauleitplanverfahren ist ein Verfahren nach den Regeln des Baugesetzbuches. Dieses sieht

eine mindestens zweimalige Beteiligung sowohl der Öffentlichkeit als auch der Ämter und

Träger öffentlicher Belange vor. Die Beteiligungen sowie die entsprechenden Zeiträume

werden öffentlich bekannt gemacht. In diesem Zuge steht es u.a. auch den Eigentümern des

angrenzenden Waldgrundstücks frei, sich zu äußern.
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Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie

Meine Belange sind berührt.

04.01.2023 Seite 44/64



Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Hinweis auf das frühere Bergwerksfeld, der Hinweis, dass mit bergbaulichen Einwirkungen

nicht zu rechnen ist sowie der Bearbeitungshinweis bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit und

Genauigkeit der Daten wurden in die Begründung mit Umweltbericht sowie als Hinweis im

Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Amt 70

Meine Belange sind berührt.
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Den Anregungen/ Hinweisen wurde teilweise gefolgt. Das Plangebiet des Bebauungsplanes

„Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ wurde zwischen der Aufstellung und der Auslegung

verkleinert. Westlich bzw. nordwestlich des von der Straße Schultenberg abzweigenden

Fußweges grenzen unmittelbar ein Landschaftsschutzgebiet sowie ein Geschützter

Landschaftsbestandteil an, u.a. für diese Bereiche gibt es kein städtebauliches

Planungserfordernis – beide Bereiche stehen für bauliche Entwicklungen nicht zur Verfügung.

Insofern werden die Straße Schultenberg sowie die u.a. westlich angrenzenden Grundstücke

nicht mehr durch den Geltungsbereich des laufenden Bauleitplanverfahrens erfasst.

Natur und Landschaft/ Untere Naturschutzbehörde

Die redaktionellen Änderungen/ Klarstellungen zum Naturschutz und der Landschaftspflege

wurden an die vorhandene örtliche Situation sowie an das verkleinerte Plangebiet angepasst

und aufgenommen. Die Anregungen zur Konkretisierung der Begründung mit Umweltbericht

wurden aufgenommen, soweit die Flächen auch nach der Plangebietsverkleinerung noch

Bestandteil des Bebauungsplans sind.

Die Grenzen des Geschützten Landschaftsbestandteils (GLB) wurden in Absprache mit der

Fachbehörde in den Bebauungsplan übernommen.

Den Hinweisen bezüglich vorhandener Festsetzungen wurde gefolgt. Es wurde ein

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag erstellt, in dem die im Bestand vorhandenen Strukturen

auch unter Berücksichtigung der städtischen Baumschutzsatzung erfasst und bewertet

wurden. Die Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans sowie der hierauf

basierenden Festsetzungen erfolgte unter Berücksichtigung der vorhandenen Festsetzungen

des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Oesterwindweg – H 13“ und in Abstimmung mit der

Fachbehörde. In einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurden die Eingriffe in Natur und

Landschaft unter Berücksichtigung bereits umgesetzter Ausgleichmaßnahmen bilanziert,

sowie Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen.

Dem Hinweis bezüglich der Einbindung des Regionalforstamtes wurde ebenfalls gefolgt. 

Klima und Lufthygiene

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich. 

Lärmschutz

Die redaktionellen Änderungen/ Klarstellungen zu den Geräuschimmissionen des

Straßenverkehrs und des Luftverkehrs wurden in die Begründung/ den Umweltbericht sowie

als Hinweis im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen. Im Rahmen einer
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gutachterlichen Untersuchung wurden die auf das Plangebiet ein wirkenden

Straßenverkehrslärmimmissionen ermittelt, bewertet und es wurden in Absprache mit dem

Fachamt Lösungen zur Konfliktbewältigung erarbeitet. Die Umsetzung der zeichnerisch und

textlich festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen ist im Rahmen von

Baugenehmigungsverfahren bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder

Nutzungsänderung der Gebäude nachzuweisen. Für den Gebäudebestand ergibt sich erst bei

einer Änderung Handlungsbedarf, sofern die festgesetzten Maßnahmen nicht ohnehin schon

berücksichtigt sind. 

Eine Erweiterung der öffentlichen Erschließung Schultenberg ist nach der

Plangebietsverkleinerung nicht mehr Gegenstand des laufenden Bauleitplanverfahrens. Die

Sicherstellung der Anbindung der privaten Anliegergrundstücke im Reinen Wohngebiet WR1 (=

Fläche nördlich des Wendehammers des Oesterwindweges) an die öffentliche Verkehrsfläche

Oesterwindweg und somit die Regelung der zukünftigen Nutzungsansprüche an der privaten

Erschließung werden durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Grundstücke

und der öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger geregelt.

Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich. 

Untere Wasserbehörde

Zu den Aspekten Trinkwasser-/ Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete,

Hochwassergefahren und Mittlerer Grundwasserstand sind jeweils keine Hinweise

eingegangen, eine Stellungnahme ist nicht erforderlich.

Grundwasser

Die Hinweise bezüglich des Grundwasserkörpers wurden in die Begründung mit

Umweltbericht aufgenommen. Weiterhin erfolgte im Anschluss an die textlichen Festsetzungen

der Hinweis, dass im Rahmen des Bauantrages die Beteiligung der Unteren Wasserbehörde

als Bedingung erforderlich ist, sofern bauliche Anlagen in das Grundwasser hinabreichen

und/oder Anlagen erforderlich sind, die den Grundwasserfluss oder Grundwasserspiegel

dauerhaft oder temporär verändern. Es erfolgte ebenfalls ein Hinweis auf die dann

erforderlichen Verfahren und Prüfungen zum wasserwirtschaftlichen Bezug und deren

technischer Auswirkungen.

Oberflächengewässer

Die Hinweise bezüglich des Gewässerrandstreifens (hier: für das in einem Kerbtal außerhalb

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“

verlaufende namenlose Gewässer) wurden in die Begründung mit Umweltbericht

aufgenommen und auch im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Bebauungsplan

berücksichtigt. Der beabsichtigte, einem Gewässerrandstreifen entsprechenden adäquaten

Nutzungsbereich, mit einer Breite von 5 m ab Böschungsoberkante liegt vollständig in

Bereichen, die in dem laufenden Bauleitpanverfahren als Fläche für Wald oder Fläche mit

Bindung zur Bepflanzung und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Erhaltung

festgesetzt und bis zu 10 m tief sind. Als Maßnahme zur Vermeidung und zur Minderung von
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Beeinträchtigungen wurde hierfür u.a. festgesetzt, dass auf der Fläche mit Bindung zur

Bepflanzung und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Erhaltung bauliche

Anlagen und Maßnahmen, Abgrabungen, Geländeaufhöhungen sowie die Verlegung und

Änderung von Leitungen unzulässig sind. Ferner sind in diesem Bereich jegliche

Beeinträchtigungen des Bodens in Form von Verdichtung, oder Versiegelung, die Anlage von

Komposthaufen sowie die Lagerung von Materialien einschließlich Bau- und Betriebsstoffe

unzulässig – auch hierfür erfolgte eine entsprechende textliche Festsetzung. Der als Fläche für

Wald festgesetzte Gehölzbestand unterliegt fortan dem Schutz des Landesforstgesetzes,

textlich wurde festgesetzt, dass bauliche Anlagen (auch der Waldnutzung dienende)

unzulässig sind. Von einer Einmessung des beabsichtigten sogenannten

Gewässerrandstreifens in der Planzeichnung des Bebauungsplanes „Schultenberg/

Oesterwindweg – H 20“ wurde daher Abstand genommen.

Entwässerung ins Gewässer/ Versickerung ins Grundwasser

Das anfallende Niederschlagswasser der Bestandsgrundstücke wird z.T. über private

Versickerungsanlagen auf den jeweiligen Grundstücken versickert, z.T. aber auch in die

vorhandene Mischwasserkanalisation eingeleitet.

Die Grundstücksbereiche des Reinen Wohngebietes WR1 nördlich der Wendemöglichkeit des

Oesterwindweges werden erstmals bebaut, versiegelt bzw. an die Kanalisation angeschlossen

(somit nach dem 01.01.1996), sodass die in diesem Bereich des Plangebiets anfallenden

Niederschläge nach Maßgabe des § 55 Wasserhaushaltsgesetz i.V.m. § 44

Landeswassergesetz ortsnah zur Versickerung zu bringen oder über eine Vorflut in das

Gewässer einzuleiten sind. Im Zuge der Anwendung des Landeswassergesetzes ist gemäß

Erlass ein Durchlässigkeitskoeffizient von kf ? 5 * 10-6 m/sec vorauszusetzen, um eine

ausreichende Versickerungsleistung erzielen zu können.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Oesterwindweg – H 13“ wurde 1999 ein

Hydrologisches Gutachten erarbeitet, um die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden

zu untersuchen. Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchung liegt der erforderliche

Durchlässigkeitskoeffizient kf (kf ? 5 * 10-6 m/sec) nicht vor. Danach kann aufgrund der

vorgefundenen Bodenverhältnisse die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers

auf den Grundstücken generell nicht gefordert werden. Seitens der Unteren

Bodenschutzbehörde der Stadt Mülheim an der Ruhr wurde bestätigt, dass die gutachterlichen

Ergebnisse dieser Untersuchung auf das laufende Bauleitplanverfahren „Schultenberg/

Oesterwindweg – H 20“ übertragbar sind. Es ist davon auszugehen, dass sich die

Kornzusammensetzung, die den weitaus größten Einfluss auf die Versickerungsfähigkeit hat,

sich nicht geändert hat. 

Im Rahmen nachgelagerter Baugenehmigungsverfahren ist seitens der Antragssteller ein

individuelles Entwässerungskonzept unter Berücksichtigung potentieller Starkregenereignisse

beizubringen. Demnach ist für eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers oder

eine Einleitung in das vorhandene Gewässer eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren

Wasserbehörde der Stadt Mülheim an der Ruhr einzuholen. Sollte das im Plangebiet auf den

bisher unbebauten Flurstücken 1187, 1335 und 1336, nördlich der Sackgasse Oesterwindweg

gelegen, anfallende Niederschlagswasser nicht versickert, sondern in den öffentlichen

Mischwasserkanal im Oesterwindweg eingeleitet werden ist die einzuleitende

Niederschlagsmenge hierbei auf einen Wert von insgesamt 10 l/s zu drosseln. Im Rahmen des
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Baugenehmigungsverfahrens ist hierzu ein Gesuch bei der medl GmbH zu führen. Die von

dort genannten Bewirtschaftungsmaßnahmen werden Bestandteil der Baugenehmigung, als

Nachweis gilt die Zustimmung der medl GmbH. 

Dieser Sachverhalt wurde sowohl in die Begründung als auch in den Umweltbericht des

Bebauungsplanes „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ aufgenommen, zusätzlich erfolgte

die entsprechende textliche Festsetzung. 

Trinkwasser- und Hochwasserschutz

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich. 

Wasserrahmenrichtlinie

Wie bereits erläutert wurde das Plangebiet des Bebauungsplanes „Schultenberg/

Oesterwindweg – H 20“ zwischen der Aufstellung und der Auslegung verkleinert. Das

Gewässer „Schulte-Marxloh“ als Teil der linksseitigen Ruhrzuflüsse liegt nunmehr komplett

außerhalb des Geltungsbereiches des laufenden Bauleitplanverfahrens, die benannten

Maßnahmen des KNEF („In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet“) können daher nicht, wie

zuvor gefordert, im Zuge der Umsetzung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen

berücksichtigt werden.

Der Forderung nach einem zukünftig 5 m breiten nutzungsfreien Uferstreifens wurde durch die

im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen Fläche für Wald sowie Fläche mit Bindung zur

Bepflanzung und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger

Erhaltung entsprochen. Der beabsichtigte Uferstreifen mit einer Breite von 5 m ab

Böschungsoberkante liegt vollständig in diesen festgesetzten Bereichen. Als Maßnahme zur

Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen wurde hierfür u.a. festgesetzt, dass

auf der Fläche mit Bindung zur Bepflanzung und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und

sonstiger Erhaltung bauliche Anlagen und Maßnahmen, Abgrabungen, Geländeaufhöhungen

sowie die Verlegung und Änderung von Leitungen unzulässig sind. Ferner sind in diesem

Bereich jegliche Beeinträchtigungen des Bodens in Form von Verdichtung, oder Versiegelung,

die Anlage von Komposthaufen sowie die Lagerung von Materialien einschließlich Bau- und

Betriebsstoffe unzulässig – auch hierfür erfolgte eine entsprechende textliche Festsetzung.

Der als Fläche für Wald festgesetzte Gehölzbestand unterliegt fortan dem Schutz des

Landesforstgesetzes, textlich wurde festgesetzt, dass bauliche Anlagen (auch der

Waldnutzung dienende) unzulässig sind.

Entwässerung

Die Sicherstellung des Teilstückes des öffentlichen Mischwasserkanals Oesterwindweg und

des Anfangsschachtes auf dem privaten Flurstück 1335 werden ebenso wie die Anbindung der

privaten Anliegergrundstücke im Reinen Wohngebiet WR1 an die öffentliche Verkehrsfläche

Oesterwindweg durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Grundstücke und der

öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger geregelt. Auch die Anbindung der privaten

Hausanschlussleitung der Gebäude Steinknappen 37 a) bis c) – nördlich außerhalb des

Geltungsbereiches des Plangebietes - an den vorhandenen öffentlichen Übergabeschacht

wird hierdurch geregelt. Somit werden die zukünftigen Nutzungsansprüche an der privaten

Erschließung geregelt.
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Untere Bodenschutzbehörde

Wie bereits erläutert wurde das Plangebiet des Bebauungsplanes „Schultenberg/

Oesterwindweg – H 20“ zwischen der Aufstellung und der Auslegung verkleinert, u.a. das

Grundstück Schultenberg 39 wird nicht mehr durch den Geltungsbereich des laufenden

Bauleitplanverfahrens erfasst. Somit brauchen keine Bodenuntersuchungen durchgeführt

werden.

Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Der Anregung, Abfallsammelstellen aufzustellen, wird nicht gefolgt. Die Festsetzung einer

Wertstoffsammelstelle im Plangebiet wurde geprüft und verworfen. Die von solchen Anlagen

ausgehenden Störwirkungen (inklusiv zusätzlicher Fahrverkehre) wurden im Hinblick auf die

Erschließungssituation (Sackgassenerschließung) sowie auf die vorhandene und

planungsrechtlich bereits zulässige Wohnbebauung negativ bewertet.
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Bebauungsplan „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ – Stellungnahmen TÖB 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung 



Allgemeine Informationen Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Die Belange folgender Beteiligter sind nicht berührt:

Evangelische Kirche in Mülheim

Ruhrbahn

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH - Abteilung GW(L)/Wegerecht
und Leitungssicherung

Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung West - Projektierung und
Baubegleitung, PB L 5, PTI 13

Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Logistics - Pipelines - Gebäude 2605 /
PB 11

Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Logistics - Pipelines - Gebäude 2605 /
PB 11

Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung - Leitungen Bestandssicherung

Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg

IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr

Landesbetrieb Straßenbau.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale Wirtschaftsförderung

medl GmbH

RWW GmbH - Netze

19.06.2023 Seite 2/23



MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Logis Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Logistik

Meine Belange sind berührt.

Bei einer Bebauung der Flächen hinter dem Wendebereich muss weiterhin
gewährleistet sein, dass der aktuell vorhandene Wendebereich in seiner Form und
Funktion in vollen Umfang erhalten bleibt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die
gesamte Straße nicht mehr UVV-konform zur Abfallsammlung angefahren werden.
Damit wäre eine Abfallsammlung nicht mehr gewährleistet.
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MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH - Logis Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:

Der Einwendung wird gefolgt.

Die öffentliche Verkehrsfläche Oesterwindweg inklusive Wendeanlage wird
unverändert in der heutigen Dimensionierung planungsrechtlich gesichert.

Die Sicherstellung der Anbindung der privaten Anliegergrundstücke im Reinen
Wohngebiet WR1 an die öffentliche Verkehrsfläche Oesterwindweg und somit die
Regelung der zukünftigen Nutzungsansprüche an der privaten Erschließung werden
durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Grundstücke und der
öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger geregelt.
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Amt 37 - Berufsfeuerwehr

Meine Belange sind berührt.
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:

Der Einwendung wird gefolgt.

Die Hinweise zu Zufahrten/ Aufstell- und Bewegungsflächen sowie zu erforderlichen
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzmaßnahmen wurden im Rahmen der
zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigt und zusätzlich als
Hinweis im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen. Sie werden im
Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt.
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Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Schutz vor Verkehrs- und Fluglärm ist durch die im "Begründung mit
Umweltbericht" genannten Maßnahmen Rechnung zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen

 

Yul Rottmann

 

Gesundheitsingenieur

--

Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Gesundheit und Hygiene

Heinrich-Melzer-Straße 3, 45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 455–5322 Fax: (0208) 455-58-5322

E-Mail: yul.rottmann@muelheim-ruhr.de

https://www.muelheim-ruhr.de/
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Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:

Der Einwendung wird gefolgt.

Bei Einhaltung der im Rahmen der Bauleitplanung getroffenen Festsetzungen ist der
Schutz vor Verkehrs- und Fluglärm gewährleistet.

19.06.2023 Seite 11/23



Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Eingabe von Amt 70

Meine Belange sind berührt.
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)
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Amt 70 Schultenberg / Oesterwindweg (H 20)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:

Den Einwendungen wird teilweise gefolgt.

Natur und Landschaft/ Untere Naturschutzbehörde

Der Anregung, zur Konkretisierung der Anforderungen den Hinweis im Anschluss an
die textlichen Festsetzungen 5. Artenschutz redaktionell zu ergänzen, wird gefolgt. Im
Rahmen der Aufbereitung der Unterlagen für den Beschluss über die erneute
öffentliche Auslegung wird der betreffende Hinweis um den Satz „Die vorstehenden
Maßnahmen sowie die Festsetzungen 11.1 – 11.3 (alt: 10.1 – 10.3) sollen mit Hilfe
einer Ökologischen Baubegleitung in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehörde umgesetzt werden“ ergänzt.

Nach der öffentlichen Auslegung erfolgte aufgrund geänderter rechtlicher
Rahmenbedingungen im Bereich des Grundstücks Schultenberg 33 (Gemarkung
Menden, Flur 4, Teil aus Flurstück 856) eine Änderung der zeichnerischen und
textlichen Festsetzungen. U.a. wurde auf diesem Grundstück im Rahmen von
Baumaßnahmen die mit einer Pflanzbindung (Fläche mit Bindung zur Bepflanzung und
für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzungen) versehene
durchgewachsene Weißdornhecke entfernt. Daher brauchen die getroffenen
Festsetzungen zur Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (hier: Auswahlliste zulässiger
Baumarten) nicht um den Weißdorn (Crataegus monogyna) ergänzt werden.

Um weiterhin artenschutzrechtliche Konflikte auszuschließen sowie um eine alte und
prägende Lebensraumstruktur wiederherzustellen wurde unter Beachtung der
aktualisierten Gegebenheiten auf dem betreffenden Grundstück Schultenberg 33
zeichnerisch eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen festgesetzt. Hierfür wurde die textliche Festsetzung getroffen, dass
innerhalb der Umgrenzung dieser festgesetzten Fläche eine durchgängige
Heckenstruktur aus standortgerechten, heimischen Sträuchern anzupflanzen ist. Der
Gehölzstreifen ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch gleichwertige
Neupflanzung zu ersetzen.

Der Anregung, das Symbol „GLB“ in der Planurkunde in den Bereich des geschützten
Siepens zu verschieben, wird grundsätzlich gefolgt. Aufgrund der Anforderung, alle
Inhalte des Bebauungsplanes innerhalb des Geltungsbereiches vollständig abzubilden,
bleibt das Symbol an gleicher Stelle erhalten, jedoch wird mit einem Pfeil die
Zuordnung klargestellt.

Klima und Lufthygiene
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Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich.

Lärmschutz

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich.

Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich.

Untere Wasserbehörde

Im Rahmen der Aufbereitung der Unterlagen für den Beschluss über die erneute
öffentliche Auslegung wird, entsprechend der Anmerkung, die in der Begründung auf
Seite 26, Kapitel 5.1.7 Fläche für Wald zitierte Rechtsstelle von § 38 Abs. 4 WHG in §
38 Abs. 2 WHG geändert. Dies dient einer redaktionellen Richtigstellung/
Klarstellung.

Untere Bodenschutzbehörde

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist keine Stellungnahme erforderlich.

Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Bei dem Bebauungsplanverfahren „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ handelt es
sich um eine „Angebotsplanung“, deren Geltungsbereich die Grundstücke
verschiedener Einzeleigentümer einbezieht. In diesem Bebauungsplan sind u.a. Art
und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Fläche sowie eine öffentliche
Verkehrsfläche festgesetzt. Die öffentliche Verkehrsfläche Oesterwindweg inklusive
Wendeanlage wird unverändert in der heutigen Dimensionierung planungsrechtlich
gesichert, die Erschließung sämtlicher Anrainergrundstücke ist somit gesichert.

Durch das Bebauungsplanverfahren „Schultenberg/ Oesterwindweg – H 20“ wird die
Anbindung der privaten Anliegergrundstücke im Reinen Wohngebiet WR1 und WR2

an die öffentlichen Verkehrsflächen Oesterwindweg bzw. Schultenberg sichergestellt.
Somit ist auch die Anbindung des bisher nicht bebauten Grundstücks am Ende der
Wendeanlage an den Oesterwindweg gesichert. Auf diesem Grundstück wird zudem
ein großzügig dimensioniertes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFLR) zugunsten der
Anliegergrundstücke und der öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger festgesetzt.
Hierdurch werden die zukünftigen Nutzungsansprüche an der privaten Erschließung
geregelt. Ein privater Müllsammelplatz für die planungsrechtlich bereits zulässige,
aktuell aber nicht vorhandene Neubebauung auf dem bisher nicht bebauten Grundstück
am Ende der Wendemöglichkeit wurde seitens des Ver- und Entsorgungsträgers, der
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH, im Rahmen der durchgeführten
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung gemäß § 4
Abs. 2 BauGB (der öffentlichen Auslegung) für die schadlose Abfallbeseitigung nicht
gefordert. Ein privater Müllsammelplatz könnte jedoch auch auf dem mit GFLR
belasteten Grundstücksteilbereich angeordnet werden. Durch die Festsetzung eines
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GFLR ist eine flexible Anordnung auf dem Grundstück in Zuordnung zur öffentlichen
Verkehrsfläche Oesterwindweg möglich, die Notwendigkeit weiterer Regelungen wird
nicht gesehen.
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Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Meine Belange sind berührt.
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Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:

Seitens der Dezernate 51, 52, 53.1 und 54 sind keine Hinweise eingegangen, so dass
hier keine Stellungnahme erforderlich ist.

Den Hinweisen des Dezernates 26 wurde gefolgt. Im Anschluss an die textlichen
Festsetzungen wird unter Hinweise auf die Geräuschbelastung durch Fluglärm des
Gebietes auch durch die nahegelegene Platzrunde des Verkehrslandeplatzes Essen-
Mülheim und der damit einhergehenden großen Zahl von Überflügen verwiesen.

Dem Hinweis des Dezernates 35 wurde gefolgt und die drei genannten öffentlichen
Behörden hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange beteiligt.
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